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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
zu der Beschlussempfehlung und dem Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses  
Drucksache 18/1384 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung  
Drucksache 18/900 
 
 
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 (Nachtragshaushaltsgesetz 2022 – NHHG 
2022) 
 
hier: 
 
Kapitel 14 300 Klimaschutz und Energiewende 
Titel 892 78 (neu) Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 
 

 
Ansatz lt. HH 2022 i.V.m. NHHG 2022                           Ansatz lt. HH 2021 

 
 

von  
um  
auf  

80.000.000 Euro  
- 80.000.000 Euro  

 0 Euro  

-  

 
Begründung: 
 
 
 
 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2022 sollen im laufenden Haushaltsjahr langfristig wirk-
same Mittel für Klimaschutzinvestitionen in der nordrhein-westfälischen Industrie bereitgestellt 
werden. Als exemplarische Verwendungsmöglichkeit verwies die Landesregierung im Rah-
men der Vorstellung des Nachtragshaushalts auf die Möglichkeit, Batteriespeicher zur Ergän-
zung bestehender PV-Anlagen fördern zu können. Da Batteriespeicher und benötigte Wech-
selrichter aktuell kaum lieferbar und viele Betriebe durch die Energie- und Inflationskriese kurz-
fristig von Insolvenzen bedroht sind, sind diese Haushaltsmittel anders zu priorisieren und 
stattdessen anteilig zur Finanzierung eines unmittelbar wirksamen „Liquiditäts- und 
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Härtefallfonds KMU“ einzuplanen. Angesichts der hohen Energiepreise und der Engpässe 
beim Energieangebot bestehen genügend technische und finanzielle Anreize für mehr Ener-
gieeffizienz und klimafreundliche Investitionen, soweit diese aufgrund der aktuellen Lieferbe-
dingungen und -engpässe überhaupt kurzfristig zu realisieren sind.  
 
Nach abgewendeten Insolvenzen und dem Erhalt der zu transformierenden industriellen Basis 
Nordrhein-Westfalens können verbliebende Restmittel aus dem „Liquiditäts- und Härtefall-
fonds KMU“ für die weitere zielgerichtete Transformation des Industriestandorts NRW zu ver-
wendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henning Höne 
Marcel Hafke 
 
und Fraktion 

 


